
Um einem Irrtum vorzubeugen, bedarf es noch folgen
den Hinweises: Eine Erinnerung gegen einen Pfändungs
und Überweisungsbeschluß fällt unter die Vorschrift 
des § 29 Abs. 3, wonach Einwendungen und Erinne
rungen gemäß § 766 ZPO nicht durch den Sekretär, son
dern durch das Gericht ohne mündliche Verhandlung 
zu entscheiden sind. Deshalb gilt für solche Erinnerungen 
auch nicht die sonst nach § 34 vorgesehene Wochenfrist.

Eine neue Regelung enthält der Abschnitt VIII der 
Angleichungsverordnung über die besonderen Verfah
ren, also Verfahren nach der Hausratsverordnung, Stun
dungsverordnung und dem Verschollenheitsgesetz. Die 
Tatsache, daß das Gericht keine Freiwillige Gerichtsbar
keit mehr ausübt, bedeutet, daß es auch in diesen Ver
fahren nur als Prozeßgericht tätig werden kann, daß 
also für diese Verfahren die Grundsätze des streitigen 
Verfahrens anzuwenden sind. Im Mittelpunkt dieser 
Verfahren wird eine mündliche Verhandlung stehen 
müssen, an der die Schöffen teilzunehmen haben. 
Grundsätzlich können deshalb Entscheidungen nur auf 
Grund mündlicher Verhandlung ergehen, wenn sich 
auch aus den Sondervorschriften zunächst etwas Ab
weichendes ergibt.

§ 7 der Hausratsverordnung sieht vor, daß auch der 
Vermieter der Ehewohnung, der Grundstückseigen
tümer, der „Dienstherr“ sowie Personen, mit denen die 
Ehegatten oder einer von ihnen hinsichtlich der Woh
nung in Rechtsgemeinschaft stehen, im gerichtlichen 
Verfahren „Beteiligte“ sind. Solche Beteiligte ohne Par
teistellung kennt das streitige Verfahren nicht. Deshalb 
können diese Personen entweder auf Seiten einer der 
beiden Streitparteien als Streitgenossen dem Prozeß 
beitreten, oder aber das Gericht kann sie zur Aufklä
rung des Sachverhalts als Zeugen oder sachverständige 
Zeugen hören.

Der Grundsatz des streitigen Verfahrens ist auch auf 
die Angelegenheiten nach dem Verschollenheitsgesetz 
anzuwenden. Hier ist über den Antrag ebenfalls in 
öffentlicher Sitzung zu entscheiden, zu der der Antrag
steller zu laden ist. In diesem Termin können alle die
jenigen auftreten, die nach dem Gesetz antrags- oder 
beschwerdeberechtigt sind. Ihre Stellung im Termin er
gibt sich aus ihren Anträgen.

Die Stellung, die das Gesetz dem Obersten Gericht im 
Verhältnis zu den Kreis- und Bezirksgerichten ein
räumt, ist auch für Zivilsachen von grundsätzlicher Be
deutung. Aus § 55 GVG ergibt sich, daß das Oberste 
Gericht im Wege der Berufung und der Kassation die 
Aufsicht über die Rechtsprechung der unteren Gerichte 
ausübt. Hieraus läßt sich auch die klare Abgrenzung 
der Funktionen des Obersten Gerichts gegenüber den 
Funktionen des Ministeriums der Justiz ableiten. Wäh
rend das Oberste Gericht mjt den Mitteln der Berufung 
und Kassation die Rechtsprechung beaufsichtigt, erfolgt 
dies durch das Ministerium der Justiz im Wege der 
operativen Kontrolle der gerichtlichen Tätigkeit. Zum 
Unterschied von der Aufsicht des Obersten Gerichts er
streckt sich diese Kontrolle aber auf die gesamte Arbeit 
des Gerichts, also auch auf die Organisation der Arbeit, 
auf die ordnungsgemäße Geschäftsverteilung, Einhal
tung der Arbeitszeit, Durchführung der Sprechstunden 
und Justizausspracheabende usw. Diese Kontrolle be
zieht sich aber auch auf den Inhalt der Rechtsprechung, 
jedoch mit dem wesentlichen Unterschied, daß das 
Ministerium der Justiz falsche Urteile nicht selbst ab
ändern, sondern nur die Anregung zur Durchführung 
der Kassation geben kann.

Diese klare Abgrenzung bedeutet aber nicht, daß die 
Tätigkeit dieser beiden obersten Justizorgane nicht ver
bunden werden kann. So wird zweifellos die Kontrolle 
der Gerichte durch das Ministerium der Justiz eine 
Qualifizierung erfahren, wenn an ihr Richter des 
Obersten Gerichts mitwirken werden.

Aus der Änderung des Wesens des Zivilprozesses, der 
Verhandlung und des Urteils folgt, daß auch die Voll
streckung des Urteils eine andere Bedeutung erlangt 
hat. Nicht nur das Urteil, sondern auch seine Vollstrek- 
kung dienen der Verwirklichung der demokratischen 
Gesetzlichkeit. Deshalb muß die Aufsicht und Kontrolle 
des Gerichts über die Maßnahmen der Zwangsvoll
streckung verstärkt werden. So erklärt es sich, daß die 
Entscheidungen über Erinnerungen nach § 766 ZPO 
nicht durch den Sekretär zu treffen sind, sondern durch

das Gericht, das hierüber ohne mündliche Verhandlung 
entscheidet.

Aus dem gleichen Grunde war es notwendig, die Vor
schriften über den Gerichtsvollzieher entsprechend zu 
ändern. Bisher war die Regelung des Gerichtsvollzieher
wesens eine landesrechtliche Angelegenheit und hatte 
zu wesentlichen Rechtsverschiedenheiten geführt. Nach 
der für die ehemaligen preußischen Gebiete geltenden 
Regelung war der Gerichtsvollzieher nicht bei Gericht 
angestellt, sondern besaß eine weitgehende Selbständig
keit, die auch zur Unterhaltung eigener Geschäftsräume 
und eigener Gehilfen führte. Deshalb erhielt der Ge
richtsvollzieher einen erheblichen Anteil — zuletzt 
30°/o — der Gebühren. Daneben bekam er ein Grundge
halt gezahlt. Ähnlich war auch die Regelung in anderen 
Ländern.

Die bisherige Losgelöstheit des Gerichtsvollziehers 
hatte zur Folge, daß für seine Tätigkeit Erwerbsge
sichtspunkte bestimmend waren. Die Aufträge wurden 
im Hinblick auf die Höhe der Gebühren erledigt, wäh
lend die Aufträge staatlicher Dienststellen oft monate
lang liegen blieben. Das führte sogar zum Teil zu einem 
erheblichen Ausfall an Haushaltseinnahmen. Darüber 
hinaus bestand keine ausreichende Kontrolle über die 
Tätigkeit des Gerichtsvollziehers.

Deshalb sieht das Gerichtsverfassungsgesetz vor, daß 
bei jedem Kreisgericht mindestens ein Gerichtsvoll
zieher anzustellen ist. Die wichtigsten Grundsätze der 
neuen Regelung sind:

1. Der Gerichtsvollzieher ist staatlicher Angestellter 
ohne Gebührenbeteiligung.

2. Der Gerichtsvollzieher hat weder eigene Geschäfts
räume noch eigene Angestellte.

3. Die Kontrolle des Gerichtsvollziehers wird ver
stärkt. Er unterliegt der laufenden Überwachung 
durch die Justizverwaltung des Bezirks.

Einzelheiten der Tätigkeit des Gerichtsvollziehers, 
wie z. B. sein Verhalten bei Zwangsvollstreckungen, 
Zustellungen, Versteigerungen usw. sind zur Zeit in 
umfangreichen Geschäftsanweisungen und zahlreichen 
Verwaltungsverfügungen geregelt, die sich im wesent
lichen alle auf die Vorschriften der ZPO gründen. Sie 
können daher bis auf weiteres noch angewandt werden 
und sind von der Praxis entsprechend der Neuregelung 
durch die Verordnung über das Gerichtsvollzieher
wesen vom 4. Oktober 1952 auszulegen.

Ich war bestrebt, das Wesentliche des neuen Inhalts 
des Zivilprozesses darzulegen. Jeder Richter soll sich 
ständig bewußt sein, daß die Bürger unseres Staates 
ihr Urteil über die Gerichte zu einem großen Teil auf 
Grund ihrer Erfahrungen bilden, die sie mit der Pro
zeßleitung und Urteilsfällung in Zivilsachen machen. 
Deshalb ist auch jeder Zivilprozeß mit entscheidend für 
die Entwicklung unserer Demokratie, unserer demokra
tischen Gesetzlichkeit und des demokratischen Rechts
bewußtseins der Bürger.

Das letzte Referat mit dem Thema:
„Uber die Anwendung der neuen Strafprozeß

ordnung unter besonderer Berücksichtigung 

der Beziehungen des Obersten Gerichts zu den 

Bezirksgerichten im Rechtsmittelverfahren“ 

hielt

Richter am Obersten Gericht Walter Ziegler:

Meine Ausführungen werden sich auf das Rechts
mittelverfahren beschränken, und zwar auf die Bestim
mungen der Strafprozeßordnung, die für das Rechts
mittelverfahren von allgemeiner Bedeutung sind. Im 
Anschluß daran werde ich noch auf einige Einzelfragen 
eingehen, die sich bereits in der kurzen Zeit der Praxis 
des Obersten Gerichts als Berufungs- und Protest
gericht ergeben haben. Dabei kommt in meinen Aus
führungen der Doppelcharakter der Beziehungen zwi
schen dem Obersten Gericht und den Bezirksgerichten 
zum Ausdruck: Das Oberste Gericht ist einmal Beru
fungsgericht gegenüber den erstinstanzlichen Urteilen 
der Bezirksgerichte; andererseits gibt es durch seine 
Urteile in Berufungssachen den Bezirksgerichten auch 
Anleitung in der Richtung, wie sie selbst die Berufun
gen gegen die erstinstanzlichen Urteile der Kreis
gerichte durchzuführen haben.
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